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Ehren. Es sperrt Leute, die anti-heimatlich

denken, nicht gleich hinter Schloh
und Riegel. Aber es behält sich auch
das Recht vor, Leute, die etwas Dummes

gedacht und etwas Dummes
geschrieben haben, nicht gleich für
unsere hohen Beamtenposten zu empfehlen.

Der Mann, der das Obige geschrieben

hat, ist untragbar geworden. Der
Bundesrat, der ihn decken wollte, hätte
die öffentliche Meinung nicht hinter sich.
Und die Rundspruchgesellschaft, die

schützend die Hand über diesen
merkwürdigen Eidgenossen halten wollte,
häfte die Radiohörer nicht hinter sich.
Es liegt uns ferne, Herrn von Reding der
öffentlichen Meinung auszuliefern. Es

geht hier gar nicht darum, ob die
Oeffentlichkeit mit Reding einverstanden
ist oder nicht, es geht darum, dah ein
Mann von der Gesinnungsweise und
der Charakterveranlagung Redings für
den schweizerischen Rundspruch
untragbar ist.

Wenn der Demission Gloggs nicht
automatisch die Entlassung Redings
folgt, so müfjte hier von einer krassen
Ungerechtigkeit gesprochen werden.
Nichts schadet dem Staate so sehr, als
wenn man einen Braven um kleiner
Ungeschicklichkeiten willen schickt und
zur gleichen Zeit seinen aktiven Gegenspieler,

der in den heikelsten Minuten
der Schweizergeschichte in Hitler
«einen Hammer Gottes» erblickte, auf
dem Posten läfjt.
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